
ZMR 2023, 618 Greiner, Los geht's! Aktuelles zum Thema Balkonkraftwerke

Los geht's! Aktuelles zum Thema Balkonkraftwerke
Von RA Dr. David Greiner, Tübingen

Regelungsgegenstand

Solarsteckeranlagen, landläufig „Balkonkraftwerke" ge-
nannt, sind ein niedrigschwellig einsetzbares Mittel zur
Erzeugung von Solarstrom, auf den die Gesellschaft im
Zuge der Energiewende (Dekarbonlsierung) dringend
angewiesen ist. Das Bundeswirtschaftsministerium hat
im Rahmen seiner „Photovoltaik-Strategie" (Handlungs-
felder und Maßnahmenfüreinen beschleunlgten Ausbau
der Photovoltaik, Stand 05.05.2023) als „Solarpaket I"
Maßnahmenin Ausslcht gestellt, mit denen der Einsatz
dieser Anlagen nochmals erleichtert werden wird (Schu-
ko-Stecker als „Energiesteckvorrichtung" zulassen, Mel-
depflichten vereinfachen usw.). Geplant ist sogar, sie in
den Katalog privllegierter Maßnahmen des §20 Abs. 2
WEG aufzunehmen.

Rechtliche Anforderungen; technische Umsetzung

Dle Anbringung der „Balkonkraftwerke", die als „fixund
fenig" 1m Elektrofachgeschäft oder im Internet gekauft
werden können,ist im Tatsächlicheneinfach, j'edoch stellt
das Wohnungseigentumsrecht eine Hürdeauf: Der Anbau
bedarfeines Gestattungsbeschlusses gem. §20Abs. 1 oder
§19Abs. l WEG. Zwar Uegt mangels fester Verbindung
mit dem Gebäude keine baullche Verändemng im Wort-
sinne vor. Aber fürJVIaßnahmenmit Auswirkung auf die
Gebäudeoptlk, die wie bauliche Veränderungen wirken,

gelten dle Regelungen überbauliche Veränderungen zu-
mindest entsprechend. Zudem llegt ein (spezieller) Ge-
brauch des Gemeinschaftselgentums (Balkongeländer
oder Balkonbrüstung)vor, der beschlossen werden kann
und muss. Beschlüssemüssengem. §23 Abs. 2 WEG an-

gekündigtwerden; das Thema muss also Gegenstand der
so genannten Tagesordnung elner elnberufenen Versamm-
lung sein. Das war es bislang nach dem Eindruck des Ver/.
aber eher selten. Man kann vermuten, dass eine großeZahl
an Balkonkraftwerken nicht installiert wurde oder wird,
well Verwalter es verpasst haben, das Thema aufzugreifen.
Dabei 1st in diesem Zusammenhang nicht mehr zu tun, als
einmal elnen passenden Dauerbeschluss fassen zu lassen.
Anders als bei der Einrichtung von Ladeinfrastruktur für
Elektromoblle ist hier seitens der Verw-altung nichts zu pla-
nen, zu organlsieren oder zu überwachen;es gibt also kel-
nen Grund, das Thema nlcht auf dle Tagesordnung wirk-
lich jeder nächstenWohnungseigentümeryersammlungzu
nehmen (falls noch nicht geschehen). Beschlussvorschläge
kursieren viele; der vom Verf. empfohlene lautet so:

Dauerbeschluss/Beschlussmuster

Allen Elgentümernwird gestattet, unter Beachtung der
folgenden Auflagen außenam Balkon oder auf der Dach-
terrasse ihrer Wohnungen Stecker-Photovoltalkanlagen
(„Balkonkraftwerke") anzubringen.

Dle Anbringung hat fachgerecht (absturzsicher) und ohne
Beschädigungdes Gemeinschaftselgentums zu erfolgen.

Dle Solarmodule müssendunkel (anthrazit oder schwarz)
sein, dle Rahmen müssenebenfalls diese Farbe haben, al-
ternativ sllbermetallfarben.

Die Größeeiner Anlage darf Höheund Breite des Ge-
ländersnlcht überschrelten.Sofern sie sich nicht überdle
gesamte Breite elnes Balkons erstreckt, ist sie an der <
linken Seite/rechten Seite bitte definieren > des Balkons
auszurichten, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu

gewährleisten. Die Anlagen sind senkrecht oder m einem
Winkel von maximal 20° anzubringen.

Es dürfennur Anlagen angebracht werden, die den zum
Zeitpunkt der Anbringung geltenden technischen Vor-

gaben entsprechen (derzeit max. 600 W Lelstung usw.).
Die Anmeldung beim Netzbetreiber sowie die Einholung
etwalger behördllcherGenehmlgungen ist Sache des je-
weiligen Eigentümers.

Gem. §21 Abs. l WEG gehen etwaige Folgekosten der
Anbringung zu Lasten der Eigentümerder Wohnung, zu
der die Anlage gehört.

Erläuterungdes Beschlussmusters

Es ist nicht nötig,dem Betrelber die Pflicht aufzuerlegen,
eine spezlelle Versicherung fürdle Anlage nachzuweisen.
Ob es überhaupteinschlägigeVersicherungen gibt, sei da-
hingestellt; es gibtjedenfalls keinen ausreichenden Grund
fürein solches Verlangen. Das von der Anlage ausgehende
Rislko (herunterzufallen) ist nlcht größerals bei der An-
bringung von Blumenkästenaußen.Die von der Gemeiti-
schaft unterhaltene Gebäudehaftpflichtversicherung und
ggf. ergänzend die private Haftpflichtversicherung des

jeweiligen Wohnungselgentümerssind ausreichend.

Ablehnung durch Negativbeschluss

Lehnt die Mehrheit eine beantragte Gestattung ab, soll
nach dem AG Konstanz1) kein Anspmch auf positive Be-
schlussfassung bestehen. Dem ist zu widersprechen, wie
im Anschluss an den dlesbzgl. Beitrag von Klimesch2) auch
hier nochmals kurz skizziert sei: Gem. §20 Abs. 3 WEG
besteht ein Anspruch auf Gestattung, wenn die bauliche
Veränderung die Rechte der übrigen Elgentümer nicht
überdas bei einem geordneten Zusammenleben unver-
meidliche Maß hinaus beeinträchtlgt. Die Anbringung
der Solaranlage verändert die Optik des Gebäudes und
stellt insofern einen Nachteil fürdie übrigenEigentümer
dar. Bei der Beurteilung, ob dieser Nachteil im Rechts-
sinne (un)vermeidllch ist, ist eine Güterabwägungvorzu-
nehmen,3) bei der bekanntllch auch Wertungen außerhalb
des Wohnungseigentumsgesetzes zu berücksichtigensind.
Im vorllegenden Kontext kommt insb. das in Art 20a GG
verankerte Staatsziel, „inVerantwortung fürdie künftl-

gen Generatlonen die natürlichenLebensgrundlagen" zu
schützen, zum Tragen. Jede Solaranlage trägt einen Teil
dazu bel, der Energle- und Kllmakrise, die dle natürlichen
Lebensgrundlagen bedroht, entgegen zu wlrken; die Ins-
tallatlon liegt 1m gesellschaftlichen Interesse. Hinter dle-

1) AG Konstanz, Urt. v. 02.02.2023 - 4 C 369/22; AG Konstanz, Urt. v.
09.02.2023 - 4 C 425/22, ZMR 2023, 585.

2) KlimeschZMR202^,522.
3) BGH v. 13.01.2017 - V 2R 96/16, ZMR 2019, 47, Rn. 28; Stau-

dinger/Lehmann-Richter, §22 Rn. 57; Häublein,ZWE 2019, 473.
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sem Interesse muss das Interesse am Erhalt einer unverän-
derten Gebäudeoptikzurücktreten.Die Anbringung einer
Solaranlage beeinträchdgt die Rechte der übrigenEigen-
tümernicht überdas bei einem geordneten Zusammen-
leben unvermeidliche Maßhinaus. Das AG Konstanz war
anderer Auffassung, weil es meinte, der Gesetzgeber hätte
einen Anspruch auf Gestattung von Balkonsolaranlagen
in den Katalog privilegierter baulicher Veränderungen in
§20 Abs. 2 WEG aufnehmen können,und weil das nicht

geschehen sei, könneman nicht aus dem Grundgesetz he-
raus diesen Anspruch konstruieren. Dabei verkennt das
Amtsgericht, dass es auch außerhalb der privilegierten
Maßnahmen solche gibt, die beansprucht werden kön-
nen; das ergibt sich - wie gesagt - aus §20 Abs. 3 WEG.
Die Auswirkung des Grundgesetzes auf das W^ohnungs-
eigentumsgesetz wirkte sich besonders sichtbar bei den
Parabolantennen aus: Ausländlsche Mitbürgerhatten zu-
mindest frühereinen aus dem Grundrecht auf Informa-
donsfreiheit resulderenden Anspruch auf Installadon einer
Parabolantenne.4) Die Thematik hat sich heutzutage nur
wegen des besseren Internets so gut wie erledigt. Musste
man früherParabolantennen auf Balkonen hinnehmen, so
heute Solaranlagen am Balkongeländer. Diese fügensich
übrigensbesser in die Gebäudeopdkein als Parabolanten-
nen; zumindest wenn die Gemeinschaft gewisse Vorgaben
fürdie Einheitlichkeit macht, was ihr freisteht.

Zeitpunkt der nächstenEigentümerversammlung
zum TOP „Balkonkraftwerk"
Zum Schluss noch kurz zur Frage, ob ein installations-
williger Eigentümerwirkllch bis zur nächsten Eigentü-
merversammlung (ggf. ein Jahr lang) warten muss, falls
es verpasst wurde, das Thema auf die Tagesordnung der
letzten bzw. anstehenden nächstenVersammlung zu neh-
men. Einerseits ist die Rechtslage klar: Wie der BGH erst
kürzlich klargestellt hat, darf der einzelne Wohnungs-
eigentümereine bauliche Veränderung erst durchführen,
nachdem sie beschlossen wurde; das gilt auch dann, wenn
er meint, auf die Gestattung einen Anspruch zu haben.5)

Das ist schon deshalb richtig, weil die Gemeinschaft die
Möglichkeithaben muss, Vorgaben zu Art und Weise, Ort
und Umfang der Maßnahmezu machen. Wenlger klar ist
die Aussage des BGH zu der Frage, ob eine bauliche Ver-
änderungausnahmslos erst einmal rückzubauenist, wenn
die Mehrheit dies verlangt, auch wenn ein Anspruch auf
Gestattung besteht.6) Die Frage soll hier nicht vertieft wer-
den, weil sie sich praktisch kaum einmal stellen wird. Wer
ein Balkonkraftwerk installieren möchte,mögedas ein-
fach tun und zugleich einen Antrag auf Gestattung, besser
noch einen Antrag auf Fassung eines Dauerbeschlusses
nach dem obigen Muster fürdie nächste Versammlung
bei seiner Verwaltung beantragen. Es versteht sich von
selbst, dass parallel zum Schreiben an die Verwaltung ein
freundliches Rundschreiben an die Miteigentümerund/
oder ein entsprechender Aushang geeignet sein kann, das
Aufkeimen von Missmut überdie „Eigenmächtigkeit"zu
verhindern. In dem Rundschreiben kann der Solarfreund
um Zustimmung fürseine Maßnahmewerben und darauf
hinweisen, dass er die Genehmigung in der nächstenVer-
sammlung beantragen wird. Im Normalfall werden die
Miteigentümerdie Installation dann nicht beanstanden.
Sollte es anders kommen - wie im Fall, der dem Urteil
des AG Konstanz zugrundeliegt - kann der Solarfreund
seine Anlage vorübergehendwieder abhängen, bis er sel-
nen Anspruch auf Gestattung gerichtlich (ggf. in zweiter
Instanz) durchgesetzt hat. Ohnehin muss ihm klar sein,
dass er evtl. im späterenGestattungsbeschluss enthaltenen
Vorgaben zur Größeusw. der Anlagen entsprechen muss,
was ggf. ebenfalls dazu führenkann, dass er die Anlage
wieder abbauen muss. Wenn nötig,verkauft er die Anlage
eben wieder, was angesichts der großenNachfrage kein
Problem sein dürfte.

Fazit:los geht's!

4) BVerfG v. 31.03.2013 - l BvR 1314/11, IMR 2013, 230.
5) BGH v. 17.03.2023 -V ZR 140/22, ZMR 2023, 556 Rn. 20.
6) BGH v. 17.03.2023 - V ZR 140/22, ZMR 2023, 556 Rn. 29.


